
 

Stand 01/2012 

Anmerkung: Passagen, die Teile für Beförderungsmittel (Autos, Kfz usw.) betreffen, sind fett und rot markiert 

 

Umsatzsteuergesetz 

- Beginn des originalen Gesetzestextes - 

§ 6 Ausfuhrlieferung 

(1) Eine Ausfuhrlieferung (§ 4 Nr. 1 Buchstabe a) liegt vor, wenn bei einer Lieferung  

1. 

der Unternehmer den Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet, ausgenommen Gebiete nach § 1 Abs. 3, befördert oder 

versendet hat oder 

2. 

der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet, ausgenommen Gebiete nach § 1 Abs. 3, befördert oder 

versendet hat und ein ausländischer Abnehmer ist oder 

3. 

der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in die in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete befördert oder 

versendet hat und der Abnehmer 

a) 

ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen erworben hat und dieser nicht ausschließlich oder nicht zum Teil für 

eine nach § 4 Nr. 8 bis 27 steuerfreie Tätigkeit verwendet werden soll, oder 

b) 

ein ausländischer Abnehmer, aber kein Unternehmer, ist und der Gegenstand in das übrige Drittlandsgebiet gelangt. 

Der Gegenstand der Lieferung kann durch Beauftragte vor der Ausfuhr bearbeitet oder verarbeitet worden sein. 

(2) Ausländischer Abnehmer im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 ist  

1. 

ein Abnehmer, der seinen Wohnort oder Sitz im Ausland, ausgenommen die in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete, hat, oder 

2. 

eine Zweigniederlassung eines im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten ansässigen Unternehmers, die ihren Sitz im 

Ausland, ausgenommen die bezeichneten Gebiete, hat, wenn sie das Umsatzgeschäft im eigenen Namen abgeschlossen hat. 

Eine Zweigniederlassung im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten ist kein ausländischer Abnehmer. 

(3) Ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 der Gegenstand der Lieferung zur Ausrüstung oder Versorgung eines 

Beförderungsmittels bestimmt, so liegt eine Ausfuhrlieferung nur vor, wenn  

1. 

der Abnehmer ein ausländischer Unternehmer ist und 

2. 

das Beförderungsmittel den Zwecken des Unternehmens des Abnehmers dient. 

(3a) Wird in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 der Gegenstand der Lieferung nicht für unternehmerische Zwecke erworben und durch 

den Abnehmer im persönlichen Reisegepäck ausgeführt, liegt eine Ausfuhrlieferung nur vor, wenn  

1. 

der Abnehmer seinen Wohnort oder Sitz im Drittlandsgebiet, ausgenommen Gebiete nach § 1 Abs. 3, hat und 

2. 

der Gegenstand der Lieferung vor Ablauf des dritten Kalendermonats, der auf den Monat der Lieferung folgt, ausgeführt wird. 

(4) Die Voraussetzungen der Absätze 1, 3 und 3a sowie die Bearbeitung oder Verarbeitung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 müssen vom 

Unternehmer nachgewiesen sein. Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung 

bestimmen, wie der Unternehmer die Nachweise zu führen hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für die Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b. 

- Ende des originalen Gesetzestextes - 

 



Dazu folgender Kommentar: 

Quelle: 

Konz Steuertipps 

http://www.konz-steuertipps.de/ 

30.01.2012 mit freundlicher Genehmigung, Hr. Andrea Wagner, Smartsteuer GmbH 

Ausnahmeregelung des § 6 Abs. 3 UStG 

§ 6 Abs. 3 UStG stellt für Ausfuhrlieferungen, die an sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 UStG steuerfrei wären, 

zusätzliche Anforderungen. Die Ausnahmeregelung ist dann zu prüfen, wenn der Liefergegenstand zur Ausrüstung 

oder Versorgung eines Beförderungsmittels bestimmt ist. 

Ist der Liefergegenstand zur Ausrüstung oder Versorgung eines Beförderungsmittels bestimmt, so sind nach § 6 Abs. 

3 Nr. 1 und 2 UStG folgende zusätzliche Tatbestände erforderlich: 

1. Der Abnehmer muss ein ausländischer Unternehmer sein und 

2. das Beförderungsmittel muss den Zwecken des Unternehmens des Abnehmers dienen. 

Die Ausnahmeregelung des § 6 Abs. 3 UStG findet nach ihrem Sinn und Zweck nur auf diejenigen Lieferungen 

Anwendung, bei denen die Gegenstände zur Ausrüstung oder Versorgung des eigenen Beförderungsmittels des 

Abnehmers oder des von ihm mitgeführten fremden Beförderungsmittels bestimmt sind. Die Regelung gilt jedoch 

nicht für Lieferungen von Ausrüstungsgegenständen und Versorgungsgegenständen, die ein Unternehmer zur 

Weiterlieferung oder zur Verwendung in seinem Unternehmen, z. B. für Reparaturen, erworben hat (Abschn. 130 

Abs. 4 UStR). 

Zu den Gegenständen zur Ausrüstung eines privaten Kraftfahrzeugs gehören alle Kraftfahrzeugteile einschließlich 

Kraftfahrzeug-Ersatzteile und Kraftfahrzeug-Zubehörteile (Abschn. 130 Abs. 1 Satz 2 UStR). Zu den Gegenständen 

zur Versorgung eines privaten Kraftfahrzeugs gehören Gegenstände, die zum Verbrauch in dem Kraftfahrzeug 

bestimmt sind, z.B. Treibstoff, Motoröl, Bremsflüssigkeit, Autowaschmittel und Autopflegemittel, Farben und 

Frostschutzmittel (Abschn. 130 Abs. 1 Satz 5 UStR). 

Werden diese Teile im Rahmen einer Werklieferung geliefert, ist die Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen nicht 

nach § 6 Abs. 3 UStG ausgeschlossen. Für diese Werklieferungen kommt die Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen 

nach § 6 Abs. 1 UStG in Betracht (Abschn. 130 Abs. 1 Satz 3 und 4 UStR). 

Für Liefergegenstände, die zur Ausrüstung oder Versorgung eines privaten Wasserfahrzeugs oder eines privaten 

Luftfahrzeugs bestimmt sind, gelten die obigen Ausführungen entsprechend. 

In den Fällen des § 6 Abs. 3 UStG, in denen das Beförderungsmittel den Zwecken des Unternehmens des 

ausländischen Abnehmers dient und deshalb die Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen nicht ausgeschlossen ist, 

hat der Lieferer den Gewerbezweig oder Beruf des Abnehmers und den Verwendungszweck des Beförderungsmittels 

zusätzlich aufzuzeichnen (Abschn. 130 Abs. 3 i.V.m. Abschn. 136 Abs. 7 UStR). 

 

Fazit 

Autoteile und sonstige Teile und Mittel für Beförderungsmittel – auch Boote und Flugzeuge 

– sind NICHT umsatzsteuerbefreit! Die Deutsche Mehrwertsteuer kann einem Schweizer 

Abnehmer nicht erstattet werden. Einzige Ausnahme: Unternehmer bei für das 

Unternehmen bestimmten Gegenständen. 


